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A. Einleitung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

es ist mir eine große Ehre und Freude, heute anlässlich des slowenischen Verfas-

sungstages zu Ihnen zu sprechen.  

 

Die Verabschiedung der slowenischen Verfassung am 23. Dezember 1991, die wir 

heute (vor-) feiern, markierte den Beginn eines neuen Zeitabschnitts in der Geschich-

te Ihres Landes. 

 

Dass Slowenien heute über eine moderne Verfassung mit einem Katalog von Men-

schenrechten und dem Bekenntnis zu den Prinzipien der Gewaltenteilung und der 

Rechtsstaatlichkeit verfügt, war gewiss nicht selbstverständlich. So können wir in 

Slowenien die Höhen und Tiefen der Geschichte Europas in den letzten 100 Jahren 

wie unter einem Brennglas betrachten. Zur Jahreswende 1913/1914 blickte man im 

damaligen Österreich-Ungarn noch hoffnungsvoll in die Zukunft. Zuversichtlich ver-

kündeten etwa die Wiener Neuesten Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 22. Dezem-

ber 1913, es sei anzunehmen, dass die Diplomatie die Probleme des Balkans meis-

tern werde und sich ein Krieg vermeiden lasse.1 Kurz darauf gingen in Europa die 

Lichter aus. Es folgten der Zerfall der K.u.K. - Monarchie, die Besetzung Sloweniens 

während des Zweiten Weltkriegs, die Eingliederung in den Ostblock als Teil Jugosla-

wiens und schließlich die Unabhängigkeit mit der Verabschiedung einer Verfassung 

am 23. Dezember 1991 und der Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 2004 mit der 

Einführung des Euro drei Jahre später. 

 

Wenn man im Jahr 2013 die politische und mediale Diskussion über den Zustand 

und die Zukunft Europas verfolgt, dann stellt man fest, dass etwas Optimismus verlo-

ren gegangen ist. Jede Krise birgt aber auch eine Chance. Wie die Weichen für die 

Zukunft gestellt werden sollen, auf diese Frage kann Verfassungsrecht keine Antwort 

geben.  

 

                                                           
1
  Vgl. den Artikel „Vor den Feiertagen“, S. 1 der Wiener Neuesten Nachrichten vom 22. Dezember 1913, 

abgerufen unter http://anno.onb.ac.at 



Politik findet aber nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf der Grundlage rechtli-

cher Spielregeln.  

 

B. Leitlinien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Pro-

zess der europäischen Integration 

 

Das Bundesverfassungsgericht begleitet seit vielen Jahren den Integrationsprozess. 

Vor allem das Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags im Jahr 20092 und die verschiede-

nen Maßnahmen zur Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise3 haben 

gleich zu einer ganzen Reihe neuer Leitentscheidungen geführt. 

 

Was sind die wesentlichen Leitlinien dieser Rechtsprechung? Welche Grenzen zieht 

die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, der Integration? Wird dem EU-Recht ein 

Vorrang vor dem nationalen Recht eingeräumt? Wer hat im Verhältnis zwischen 

Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof das „letzte Wort“? Diesen 

Fragen will ich im Folgenden anhand von vier Thesen nachgehen, die zugleich 

Grundlinien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aufzeigen sollen.  

 

I. Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes 

 

Zum Einstieg eine gute Nachricht, die zugleich meine erste These sein soll: Das 

Grundgesetz ist europafreundlich.  

 

Aus der Präambel und aus Art. 23 Abs. 1 GG, dem sogenannten Europaartikel, folgt 

der Verfassungsauftrag zur Verwirklichung eines vereinten Europas. In der Präambel 

heißt es ausdrücklich, dass sich das Deutsche Volk dieses Grundgesetz „von dem 

Willen beseelt“ gegeben hat, „als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 

dem Frieden der Welt zu dienen“. Aus diesen beiden Vorschriften leitete das Bun-

desverfassungsgericht in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag aus dem Jahr 2009 

                                                           
2
  Überblick über seinen Inhalt z.B. bei Möstl, Vertrag von Lissabon, 2010. 

3
  Analyse der Maßnahmen etwa bei Häde, JZ 2011, S. 333 ff.; Kube/E. Reimer, ZG 2011, S. 332 ff.; 

Wollenschläger, NVwZ 2012, S. 713 ff.; Möllers, JZ 2012, S. 693 ff.; Lorz/Sauer, DÖV 2012, S. 573 ff.; 

Sester, EWS 2012, S. 18 ff. 



den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit ab.4 Danach gebietet das Grundge-

setz die Mitwirkung an der europäischen Integration und der internationalen Frie-

densordnung.  

 

II. Wahrung der nationalen Verfassungsidentität 

 

Meine zweite These ist ebenfalls der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts geschuldet: Danach setzt das Grundgesetz der europäischen Integration Gren-

zen, um die nationale Verfassungsidentität zu bewahren.  

 

1. Kein europäischer Bundesstaat 

 

So hat das Bundesverfassungsgericht in der bereits angesprochenen Lissabon-

Entscheidung festgestellt, dass das Grundgesetz nicht den Beitritt zu einem europäi-

schen Bundesstaat erlaubt. Mit dem Beitritt ginge ein Verzicht der souveränen Staat-

lichkeit der Bundesrepublik einher. Für einen solchen Akt wäre in Deutschland eine 

Neuschöpfung der Verfassung notwendig, die dem Willen des Deutschen Volkes 

vorbehalten bleibt5.  

 

2. Europafester Identitätskern des Grundgesetzes 

 

Eine zweite Grenze zieht das Grundgesetz ausdrücklich in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 bei 

der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union. Danach dürfen die 

grundlegenden Strukturprinzipien unseres Staates wie das Demokratieprinzip, die 

Rechts- und Sozialstaatlichkeit, die Republik und die Bundesstaatlichkeit nicht preis-

gegeben werden. Gleiches gilt für die Garantie der Menschenwürde und solcher 

Grundrechte, die – verkürzt gesagt – Ausfluss der Menschenwürde sind.6 Diese Min-

deststandards muss der deutsche Gesetzgeber übrigens auch beachten, wenn er 

eine Änderung des Grundgesetzes beschließt (vgl. Art. 79 Abs. 3 GG). 

                                                           
4
  Vgl. BVerfGE 123, 267 <346 f.>. 

5
  Vgl. BVerfGE 123, 267 <364>. Zur Kritik vgl. statt vieler Nettesheim, Der Staat 51 (2012), S. 313, 318 ff. 

m.w.N. 

6
  Vgl. BVerfG a.a.O. S. 348. 



 

III. Supranationaler Gerichtsverbund und Kontrollkompetenzen des Bun-

desverfassungsgerichts 

 

Damit kommen wir zu den Kontrollkompetenzen des Bundesverfassungsgerichts und 

der Abgrenzung zum Zuständigkeitsbereich des Europäischen Gerichtshofes in Lu-

xemburg. Um es vorweg zu nehmen – und dies soll meine dritte These sein: Das 

Verhältnis zwischen den beiden Gerichten ist keines der Über-/Unterordnung. Viel-

mehr geht es um eine Verantwortungsteilung und Zuordnung in einem komplexen 

Gerichtsverbund. Das BVerfG begleitet den europäischen Integrationsprozess aus 

verfassungsrechtlicher Sicht, während der EuGH seine Prüfung allein am Maßstab 

des Unionsrechts vornimmt7.  

 

1. Vorrang des Unionsrechts 

 

Beginnen wir mit dem Verhältnis zwischen Unionsrecht und nationalem Recht. Wie 

sie wissen, hat der EuGH in der wegweisenden Entscheidung van Gend/Loos schon 

vor über 50 Jahren herausgearbeitet, dass das Unionsrecht eine eigenständige 

Rechtsordnung darstellt und in den Mitgliedstaaten unmittelbar gilt.8 Angesichts der 

unmittelbaren Wirksamkeit des Unionsrechts sind Kollisionen zwischen diesem und 

dem innerstaatlichen Recht naturgemäß nicht ausgeschlossen. In der Rechtspre-

chung des EuGH und des BVerfG besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass dem 

Unionsrecht Vorrang vor dem nationalen Recht zukommt.  

 

2. Dialog der Gerichte im Vorabentscheidungsverfahren 

 

Folgt nun aus dem Vorrang des Unionsrechts vor dem nationalen Recht zwangsläu-

fig eine Vorrangstellung des EuGH gegenüber den nationalen Gerichten?  

 

                                                           
7
  Eingehend zum europäischen Verfassungsgerichtsverbund: Voßkuhle, NVwZ 2010, 1 <3 ff.>; ders. in: 

Court of Justice of the European Union (Hrsg.), The Court of Justice and the Construction of Europe: 

Analysis and Perspective on Sixty Years of Case Law, 2013, S. 81 ff.    

8
  Vgl. EuGH, Urteil vom 5. Februar 1963, Rs. 26/62 (van Gend & Loos/Niederländische 

Finanzverwaltung), Slg. 1963, 1 <25>.  



Die Antwort lautet selbstverständlich: Nein. Das Verhältnis zwischen dem EuGH und 

den nationalen Gerichten ist eines der Zusammenarbeit. Wesentliches Instrument 

der Zusammenarbeit ist das Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 AEUV. 

Dieses Verfahren ermöglicht dem Gerichtshof die Wahrung der einheitlichen Ausle-

gung und Anwendung des Unionsrechts. Letztinstanzliche nationale Gerichte sind 

grundsätzlich dazu verpflichtet, ungeklärte entscheidungserhebliche Fragen des Uni-

onsrechts dem EuGH vorzulegen.9 Die Auslegung und Anwendung des nationalen 

Rechts und die abschließende Beurteilung des Rechtsstreits verbleibt bei dem sach-

näheren nationalen Gericht.  

 

Das Bundesverfassungsgericht steht bei diesem fruchtbaren Dialog zwischen EuGH 

und nationalen Gerichten nicht abseits. Es sorgt dafür, dass die Einhaltung der Vor-

lagepflicht einer verfassungsrechtlichen Kontrolle unterliegt. Verletzt ein deutsches 

Gericht seine unionsrechtliche Vorlagepflicht in willkürlicher Weise, verstößt es 

(auch) gegen deutsches Verfassungsrecht. Die Parteien haben nämlich ein Recht 

auf  Klärung der europarechtlichen Frage durch den EuGH (sog. Recht auf den ge-

setzlichen Richter in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Dieser Grundrechtsverstoß kann 

mittels der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gerügt wer-

den10.  

 

Das Bundesverfassungsgericht unterliegt im Übrigen ebenfalls der Vorlagepflicht, hat 

aber bisher selbst noch keine Rechtsfrage dem EuGH vorgelegt.11  

 

3. Grundrechtsschutz in der Europäischen Union 

 

Was bleibt nun angesichts des Vorrangs des Unionsrechts vor dem nationalen Recht 

von dem deutschen Grundrechtsschutz übrig? In seiner  berühmten Solange I-

Entscheidung aus dem Jahr 1974 hatte sich das Bundesverfassungsgericht noch 

vorbehalten, Gemeinschaftsrecht an den Vorgaben des Grundgesetzes zu messen, 

                                                           
9
  Vgl. Art. 267 Abs. 3 AEUV; zu den Ausnahmen von der Vorlagepflicht siehe EuGH, Rs. 283/81, Slg. 1982, 

3415, Rn. 13 ff. (C. I. L. F. I. T.). 

10
  Näher Britz, NJW 2012, 1313 ff. 

11
  Vgl. BVerfGE 37, 271 <282>; 52, 187 <200>; 104, 214 <218>; 125, 260 <308>. 



solange die Europäische Gemeinschaft nicht über einen dem Grundgesetz adäqua-

ten Grundrechtskatalog verfügt12. Inzwischen hat der EuGH den Grundrechtsschutz 

seit Anfang der 1970er Jahre konsequent ausgebaut13. Infolgedessen übt das Bun-

desverfassungsgericht seit dem Solange II-Beschluss aus dem Jahr 1986 seine Ge-

richtsbarkeit nur dann aus, wenn nicht mehr sichergestellt ist, dass im Hoheitsbereich 

der Europäischen Union ein dem Standard des Grundgesetzes im Wesentlichen ver-

gleichbarer Grundrechtsschutz gewährleistet ist14. Angesichts des erreichten Grund-

rechtsstandards in der Europäischen Union und der Grundrechtecharta handelte es 

sich dabei lange Zeit um eine eher theoretische Option.  

 

Zwei neue Entscheidungen des EuGH von Ende Februar dieses Jahres – Åkerberg 

Fransson15 und Melloni16 – könnten hier aber für neuen Konfliktstoff zwischen den 

mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichten und dem EuGH sorgen. In der Rechtssa-

che Åkerberg, auf die ich mich aus Zeitgründen beschränken will, wurde um die 

Reichweite des Anwendungsbereichs der Grundrechtscharta der EU gestritten. Art. 

51 Abs. 1 Satz 1 der Charta sieht vor, dass die Charta für Organe der EU und die 

Mitgliedstaaten „ausschließlich bei der Durchführung“ von Unionsrechts gilt.  

 

In Åkerberg Fransson deutete der EuGH entgegen dem Vorschlag des Generalan-

waltes Cruz Villalón17 und abweichend von den Rechtsauffassungen der Kommission 

und fast aller beteiligten Regierungen das Tatbestandsmerkmal der „Durchführung 

des Unionsrechts“ in einer Weise, dass praktisch jedes mitgliedstaatliche Handeln 

                                                           
12

  Vgl. BVerfGE 37, 271 <285>. 

13
  Vgl. nur EuGH Rs. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für   Getreide 

und Futtermittel), Slg. 1970, 1125 <1135>. 

14
  BVerfGE 73, 339 <376, 387> – Solange II; fortgeführt in: BVerfGE 89, 155 <174 f.> – Maastricht;  

BVerfGE 102, 147 <167> – Bananenmarktordnung; BVerfGE 123, 267 <335> – Lissabon-Vertrag. 

15
  EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, Rs. C-617/10 (Åkerberg Fransson), NJW 2013, 561 ff. 

16
  EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, Rs. C-399/11 (Melloni). 

17
  Schlussanträge des Generalanwaltes Cruz Villalón vom 12. Juni 2012, Rs. C-617/10 (Åkerberg 

Fransson), Rn. 56 bis 64. 



mit Bezug zum Unionsrecht seiner Grundrechtskontrolle unterfällt.18
 
19 Dies veran-

lasste den Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts in einer Entscheidung vom 

April dieses Jahres zu dem Hinweis, dass nicht jeder sachliche Bezug einer Rege-

lung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrechts oder rein tatsächli-

che Auswirkungen auf das Unionsrecht für eine Anwendbarkeit der Charta ausrei-

chen.20 Inwieweit die Entscheidung Åkerberg Fransson Anlass für eine Neujustierung 

der Solange – Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt, wird die Zukunft 

erweisen. Für ein Land wie Deutschland mit einem sehr hohen Grundrechtsstandard, 

der weltweit rezipiert wird, ist die Perspektive eines europäischen Wächters über die 

Grundrechte nicht attraktiv.  

 

4. Identitätskontrolle und Ultra vires - Kontrolle 

 

Eben haben wir bereits gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht prüft, ob die 

Verfassungsidentität gewahrt bleibt.  

 

Daneben nimmt das Bundesverfassungsgericht eine sog. Ultra vires – Kontrolle vor.  

Danach behält sich das Bundesverfassungsgericht die Prüfung vor, ob Rechtsakte 

der europäischen Einrichtungen und Organe sich in den Grenzen der ihnen einge-

räumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbrechen.21 Bei dieser Ultra vires – 

Kontrolle ist der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, den 

ich oben bereits angesprochen habe, zu beachten. Konkret bedeutet dies zum einen, 

                                                           
18

  EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013,  Rs. C-617/10 (Åkerberg Fransson), NJW 2013, 561 f. Rn. 17 bis 27; 

zustimmend Lenz, EWS 2013, Heft 3, Erste Seite; Weiß, EuZW 2013, 287 f.; eher skeptisch hinsichtlich 

der vom EuGH angestrebten „Doppelgeltung“ der Grundrechte-Charta und der nationalen 

Grundrechte Thym, NVwZ, 2013, 889 (895). 

19
  Für eine weite Auslegung des Art. 51 GR-Ch wohl auch UK Supreme Court, Urteil vom 21. November 

2012, Rugby Football Union [2012] UKSC 55, Rdnr. 28 per Lord Kerr: “Although the Charter thus has di-

rect effect in national law, it only binds member states when they are implementing EU law - article 

51(1). But the rubric, “implementing EU law” is to be interpreted broadly and, in effect, means when-

ever a member state is acting “within the material scope of EU law.” 

20
  BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 24. April 2013 – 1 BvR 1215/07 –, NJW 2013, 1499 <1501>. 

21
 BVerfGE 89, 155 <188, 209 f.>; vgl. auch BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 

17. Februar 2000 – 2 BvR 1210/98 –, NJW 2000, S. 2015 <2016> – Alcan; aus den vielen kritischen 

Stimmen in der Literatur exemplarisch Zuleeg, JZ 1994, 1 <3 ff.>. 



dass das Bundesverfassungsgericht vor der Annahme eines Ultra vires – Akts ver-

pflichtet ist, dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens die Gele-

genheit zur Vertragsauslegung sowie zur Entscheidung über die Gültigkeit und die 

Auslegung der fraglichen Handlungen zu geben.22 Zum anderen kommt eine Ultra-

vires-Kontrolle nur in Betracht, wenn ein Kompetenzverstoß der europäischen Orga-

ne offensichtlich ist und zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zu Lasten 

der Kompetenzen der Mitgliedstaaten führt.23 24 

 

Aus Sicht des EuGH – das hat nicht zuletzt Präsident Skouris immer wieder betont – 

stellen die mittlerweile von vielen nationalen Verfassungsgerichten entwickelten In-

strumente der Ultra-vires-Kontrolle und der Identitätskontrolle eine gewisse Zumu-

tung dar. Dafür mag man Verständnis haben. Drei Aspekte der Thematik sollten da-

bei aber nicht vergessen werden. Erstens ist es bisher zu keinen größeren Verwer-

fungen zwischen dem EuGH und den nationalen Verfassungsgerichten gekommen; 

die Befürchtung, durch Kontrollbefugnisse der nationalen Verfassungsgerichte würde 

die Einheit des Europarechts gefährdet, hat sich nicht bewahrheitet. Soweit ersicht-

lich, qualifizierte bisher lediglich das tschechische Verfassungsgericht in einem Urteil 

die aus seiner Sicht fehlerhafte Auslegung und Anwendung einer EU-Verordnung 

durch den Europäischen Gerichtshof in einem Vorabentscheidungsverfahren als Ult-

ra vires-Akt.25 Solche Entscheidungen hält die europäische Rechtsgemeinschaft aus 

und muss sie auch aushalten. Zweitens entfaltet das Bewusstsein, selbst gewissen 

Kontrollen zu unterliegen, einen heilsamen Einfluss auf die richterliche Entschei-

dungsfindung. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung als Richter des Bundesver-

fassungsgerichts mit Blick auf den EGMR und den EuGH. Der Gerichtsverbund be-

fördert richterliche Demut und Zurückhaltung! Und schließlich drittens schaffen die 
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  Kritisch zu einer Vorlage in diesem Fall: P. Kirchhof, NJW 2013, 1 <5>. 

23
  Vgl. zum Ganzen BVerfGE 126, 286 <303 ff.> – Honeywell. 

24
  Unter welchen Umständen eine Vorabentscheidung des EuGH aufgrund eines Ersuchens des BVerfG 

später durch dieses als ausbrechender Rechtsakt angesehen werden könnte, ist derzeit Gegenstand 

der akademischen Diskussion im Zusammenhang mit der Beurteilung der Rechtmäßigkeit von 

Anleihekäufen durch die EZB, vgl. Müller-Franken, NJW 2012, 3161 f.; Thym, JZ 2013, 259 (263). 

25
  Vgl. Tschechisches Verfassungsgericht, Entscheidung vom 31. Januar 2012, Pl.ÚS 5/12, abgerufen 

unter http://www.concourt.cz am 30. August 2013. 



genannten Kontrollbefugnisse auf nationaler Ebene Vertrauen bei den Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich nicht allein einem fernen europäischen Gericht ausgesetzt se-

hen, sondern davon ausgehen können, dass ihre nationale Verfassungsidentität im 

Ernstfall gewahrt bleibt. Das stärkt letztlich die Integrationsbereitschaft. 

 

IV. Die demokratische Rückanbindung des Integrationsprozesses 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Verlagerung fundamentaler politischer Entscheidungen auf die europäische Ebe-

ne und den europäischen Rat birgt die Gefahr einer schleichenden Entparlamentari-

sierung. Aufgrund europapolitischer Zwänge sind mitunter nur starke Verfassungsge-

richte in der Lage, die nationalen Parlamente vor dem Verlust ihrer Gestaltungsfähig-

keit zu schützen.  

 

Damit komme ich zu meiner vierten und letzten These: Europäische Integrations-

schritte und Entscheidungsverfahren erfordern die Einbindung der nationalen Parla-

mente. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet dies als demokratische Rückkopp-

lung. Dies ist ein ganz zentraler Aspekt in dem Bemühen, das Vertrauen in den euro-

päischen Integrationsprozess zu stärken. Nur wenn diese Rückkoppelung besteht 

und die Bürgerinnen und Bürger insbesondere durch Wahlen Entscheidungen auf 

europäischer Ebene beeinflussen können, werden sie dauerhaft bereit sein, weitere 

Integrationsschritte mitzugehen.  

 

In den letzten zwei Jahren bot sich dem Bundesverfassungsgericht wiederholt die 

Gelegenheit, sich zu den Mitwirkungsrechten des Bundestags zu äußern. Drei Ent-

scheidungen möchte ich Ihnen kurz vorstellen. 

 

 

1. Dem Bundestag vorbehaltene Entscheidungen 

 

In der Entscheidung zur Griechenlandhilfe und zum Euro-Rettungsschirm aus Sep-

tember 2011 zeigte das Bundesverfassungsgericht auf, dass ein Parlament nicht sei-

ne finanziellen Handlungsmöglichkeiten aufgeben darf. So muss die Entscheidung 



über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand in der Verantwortung des 

Deutschen Bundestags bleiben.26 Dieses Budgetrecht stellt ein zentrales Element 

der demokratischen Willensbildung dar. Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfs-

maßnahme des Bundes größeren Umfangs im internationalen oder unionalen Be-

reich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden27.  

 

2. Informationsrechte als Grundlage parlamentarischer Mitwirkung 

 

Damit das Parlament bei der Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmit-

teln in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken kann, muss es selbstver-

ständlich über ausreichend Informationen verfügen.  

 

In einer Entscheidung vom 19. Juni 2012 sah sich das Bundesverfassungsgericht 

dazu veranlasst, die Reichweite des Informationsanspruchs des Bundestags gegen-

über der Bundesregierung zu klären28.  

 

Worum ging es? Eine Fraktion des deutschen Bundestags hatte gerügt, über die 

Verhandlungen um den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den soge-

nannten Euro-Plus-Pakt von der Bundesregierung nicht ausreichend informiert wor-

den zu sein. Dies sah auch das Bundesverfassungsgericht so. Es stellte in seinem 

Urteil klar, dass das Grundgesetz (Art. 23 GG) dem Bundestag in Angelegenheiten 

der Europäischen Union weitreichende Mitwirkungs- und Informationsrechte ein-

räumt. Der Bundestag muss frühzeitig informiert werden, um auf die Willensbildung 

der Bundesregierung Einfluss nehmen zu können.29 Gegen diese Vorgaben hatte die 

Bundesregierung verstoßen, indem sie es unterlassen hatte, den Bundestag etwa 
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  Vgl. BVerfGE 129, 124 <177>; vgl. die zusammenfassende Analyse der Maßstäbe des 

Griechenlandhilfe-Urteils etwa bei Kube, AöR 137 (2012), S. 205 ff. 

27
  Zum Ganzen: BVerfG a.a.O. S.180. Den Schutz der Budgethoheit in der Entscheidung analysieren etwa 

Nettesheim, EuR 2011, S. 765 <771>; Ruffert, EuR 2011, S. 842 <847 ff.>. S. nun auch den Maßstab in 

BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 12. September 2012 – 2 BvE 6/12 u.a. NJW 2012, 3145, Rn. 208 

ff. 

28
  BVerfGE 131, 152 ff.; vgl. auch die Besprechung von: Kielmansegg, EuR 2012, 654 ff. 

29
  Vgl. zum Ganzen: BVerfG a. a. O. S. 203. 



durch die Weiterleitung von Vertragsentwürfen umfassend und zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt über die Einrichtung des ESM und den geplanten Euro-Plus-Pakt zu unter-

richten30.  

 

3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. September 

2012 zur Ratifizierung des ESM-Vertrags und des Fiskalvertrags 

 

Damit komme ich zu der vorerst letzten großen Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts im Zusammenhang mit der Bewältigung der Staatsschuldenkrise. Sie 

betraf insbesondere das Inkrafttreten des ESM-Vertrags, mit dem ein dauerhafter 

Rettungsschirm für den Euro errichtet werden soll.31  

 

Die Antragsteller verfolgten das Ziel, dem Bundespräsidenten im Wege der einstwei-

ligen Anordnung zu untersagen, die deutschen Zustimmungsgesetze zum ESM-

Vertrag zu unterzeichnen. 

 

In dem mit Spannung erwarteten Urteil vom 12. September 2012 lehnte das Bundes-

verfassungsgericht diese Anträge ab. In einer – wohlgemerkt summarischen – Prü-

fung bejahte das Gericht die Verfassungsmäßigkeit des Zustimmungsgesetzes zum 

ESM-Vertrag. Für die Ratifikation stellte das Bundesverfassungsgericht aber zwei 

Bedingungen auf. Erstens muss völkerrechtlich sichergestellt sein, dass sämtliche 

Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus diesem Vertrag der 

Höhe nach auf rund 190 Milliarden Euro begrenzt sind; dabei darf keine Vorschrift 

des Vertrages so ausgelegt werden, dass ohne Zustimmung des deutschen Vertre-

ters in den Gremien des ESM höhere Zahlungsverpflichtungen begründet werden.32 

Dies bedeutet auch: Ohne eine erneute Billigung des Bundestages darf die Haftung 

der Bundesrepublik nicht erhöht werden. Kein Parlament darf durch unbegrenzte 

Haftungszusagen, die völkerrechtlich bindend sind und das Budgetrecht aushöhlen 

würden, die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Parlamente einschränken.  
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31
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Die zweite Bedingung, von der das Bundesverfassungsgericht die Ratifikation ab-

hängig machte, betraf die  Informationsrechte des Bundestages – sie knüpft an die 

eben vorgestellte Entscheidung vom Juni 2012 an. So ist völkerrechtlich sicherzustel-

len, dass die Regelungen über die Unverletzlichkeit der Unterlagen des ESM und die 

berufliche Schweigepflicht der Organmitglieder des ESM einer umfassenden Unter-

richtung des Bundestags und des Bundesrats nicht entgegenstehen.33  

 

Am 12./13. Juni dieses Jahres fand nun die mündliche Verhandlung vor dem Bun-

desverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren statt. Gegenstand der Verhandlung 

war außerdem das sogenannte Outright Monetary Transactions-Programm der EZB, 

also der Ankauf von Staatsanleihen am Sekundärmarkt durch die EZB. Ob dieses 

Programm mit dem Mandant der EZB und den dargestellten Vorgaben des Grundge-

setzes an die europäische Integration vereinbar ist, beraten wir derzeit. 

 

 

C. Fazit 

 

Meine Damen und Herren,  

 

damit komme ich zum Schluss. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stößt auf europäischer Ebene 

nicht immer auf Wohlwollen. Aufschlussreich ist insoweit ein Bonmot von Christine 

Lagarde, die in ihrer Zeit als französische Ministerin für Wirtschaft und Finanzen bei 

einer zentralen Krisensitzung ausgerufen haben soll: Wenn hier noch einer das Wort 

Bundesverfassungsgericht in den Mund nimmt, verlasse ich sofort den Raum! Erfreut 

nehme ich zur Kenntnis, dass Sie während meiner tour d´horizon durch die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht gegangen sind. Dass wir als Ver-

fassungsrichter gelegentlich den Unmut der Politik auf uns ziehen, liegt in der natürli-

chen Spannungslage zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht im demokrati-

schen Verfassungsstaat. 
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Wie ich Ihnen hoffentlich zeigen konnte, bedarf politische Machtentfaltung auch im 

europäischen Mehrebenensystem weiterhin zum Schutz der Bürger der Bindung an 

grundlegende Spielregeln in Form einer nationalen Verfassung. Die Einhaltung die-

ser Regeln kann nach unserem Verständnis am besten über die Kontrolle durch ein 

unabhängiges Gericht gewährleistet werden.  

 

Niemand weiß genau, wie der Integrationsprozess in den nächsten Jahren verläuft 

und wo wir im Jahr 2113 stehen werden. Eines jedoch ist gewiss: Nur als demokra-

tisch legitimierte Rechtsgemeinschaft hat Europa eine Zukunft!  

 

Vielen Dank! 
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